
 
 

20. Goldsiegelschiessen 
 

Gächlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samstag, 07. Januar 2012 
Samstag, 21. Januar 2012 
Sonntag, 22. Januar 2012 

 
Jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr 

Standblattausgabe: 30 Minuten vor Schiessbeginn bis 30 Minuten vor Schiessende. 



Willkommen in Gächlingen 
 

Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden 
 

Zum Goldsiegelschiessen, welches wir jedes Jahr um die gleiche Zeit durchführen, 
heissen wir Sie herzlich willkommen. Die 20. Jubiläums-Auflage dieses traditionellen 

Schiessanlasses wartet mit attraktiven Einzelauszeichnungen auf,  
die Sie hoffentlich ansprechen werden. 

Wir werden uns bemühen, Ihnen den Aufenthalt in Gächlingen so angenehm wie möglich 
zu gestalten und wünschen Ihnen bereits heute „Guet Schuss“ und ein paar gemütliche 

Stunden im Kreise der Schützenkameraden. 
 

Schiessplan  
Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Grundlagen Der Anlass unterliegt den Regeln für das Sportliche Schiessen 

(RSpS) des SSV sowie sämtlichen Vorschriften, Reglementen, 
Weisungen, Ausführungsbestimmungen (AFB) und 
Hilfsmittelverzeichnissen von SSV und der SAT. 

Obenerwähnte Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht explizit 
aufgeführten Positionen und stehen in der Schiessanlage zur 
Verfügung. Diese sind vom Organisator jederzeit anzuwenden. 

  

2. Alterskategorien Jugendliche (JJ) 1996 – 2002 
Junioren (J) 1992 – 1995 
Elite (E), Senioren (S) 1953 – 1991 
Veteranen (V) 1943 – 1952 
Seniorveteranen (SV)  1942 und älter 

  

3. Teilnahmeberechtigung Es können nur lizenzierte Vereinsmitglieder teilnehmen, die Mitglied 
der teilnehmenden Vereine sind. Jedes Wettkampfprogramm darf 
von demselben Teilnehmenden nur einmal geschossen werden. 

Lizenzierte Einzelschützen, deren Verein nicht am 
Gruppenwettkampf teilnimmt, sind ebenfalls zugelassen. 

Alle Vereine, die einem KSV/UV des SSV angehören sind zum 
Wettkampf zugelassen.  

Mehrfachmitglieder sind als Aktiv-B-Mitglied teilnahmeberechtigt, 
sofern ihr Stammverein nicht am Wettkampf teilnimmt  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Schützen die auf der Liste 
für gesperrte Schützen aufgeführt sind. 

  

4. Munition Die Munition ist im Startgeld inbegriffen und es darf nur die vom 
Organisator abgegebene Munition verwendet werden. 
Die Hülsen und Ladestreifen bleiben Eigentum des Organisators. 

  

5. Sportgerätekontrolle Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der 
Schiessanlage zu bringen; eine Eingangskontrolle überprüft das 
Einhalten der Sicherheitsregeln gemäss Art. 1 TR G-300 RSpS. 
Nach dem Schiessen haben die Teilnehmenden eine 
Entladekontrolle durchzuführen. 

  

6. Absenden Es findet kein Absenden statt. Die Ranglisten des Anlasses können 
auf der Website des Schaffhauser Kantonalschützenverbandes 
(www.sh-schiessen.ch) eingesehen werden. 

 



 
  

7. Haftung Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte und 
Gegenstände. 

  

8. Versicherung Alle Teilnehmenden sind nach den Bestimmungen der USS 
versichert. Die Versicherten verzichten gegenüber dem Organisator 
auf weitere Ansprüche. 

  

9. Verbindlichkeit Mit dem Lösen des Standblattes anerkennt der Teilnehmer das 
Wettkampfreglement. 

  

10. Beschwerderecht Allfällige Beschwerden diesen Anlass betreffend werden vom 
Organisator sofort behandelt und erledigt. Vorbehalten bleibt das 
Rekursrecht an die Disziplinarkommission des SSV (Reg-Nr. 1.2.1. 
vom 28.08.2001). 

  

11. Anmeldung Bis 31. Dezember 2011 mit beiliegendem Anmeldeformular an 
folgende Adresse: 
 

 Goldsiegelschiessen Gächlingen 
 Christian Brühlmann 
 Bergstrasse 1 
 8216 Oberhallau 
 Telefon 052 681 28 72 
 e-mail: brue78@hotmail.com 
 

Gleichzeitig mit der Anmeldung ist der Gruppendoppel mit 
beiliegendem Einzahlungsschein auf Postkonto 82-16304-8 
einzuzahlen. 

  

12. Rangeur Den angemeldeten Gruppen wird ein Rangeur zugeteilt. Jedem 
Schützen steht ein Rangeur von 8 Minuten zur Verfügung. 
Rangeurwünsche werden nach Eingang der Anmeldungen 
berücksichtigt. 

  

13. Durchführung Für die Durchführung zeichnet sich der Schützenverein Gächlingen 
verantwortlich. 

  

14. Durchführungsort Schiessplatz im Tal, Gächlingen (Telefon 052 681 39 94) 
8 Scheiben mit elektronischer Trefferanzeige SIUS. 

  

15. Warnerdienst Wird vom Organisator übernommen. 
 

Gruppenwettkampf 300 m 
 
1. Gruppenkategorien Gruppenwettkampf à 5 Schützen auf die Distanz 300 Meter in drei 

Gruppen-Kategorien: 

• Sport Alle Sportgeräte 

• Ordonnanz 03 Alle Ordonnanz-Sportgeräte 
  

2. Sportgeräte • Sport (Frei-, Sport- und Standardgewehr) 

• Ordonnanz 03 (Karabiner, Langgewehr, Stgw 90, Stgw 57 
 Hilfsmittelverzeichnis ab 01.01.03) 

• Ordonnanz 02 (Stgw 57, Hilfsmittelverzeichnis bis 31.12.02) 
  

3. Stellungen • Standardgewehr, Langgewehr und Karabiner liegend frei 

• Freigewehr nicht liegend 

• Sturmgewehre ab Zweibeinstütze 
 

Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Langgewehr oder 
Karabiner liegend aufgelegt oder mit dem Freigewehr liegend frei 
schiessen. 



 
  

4. Wettkampfprogramm Scheibe A10 2 Schuss Probe 
4 Schuss Einzel 
2 x 3 Schuss Serie ohne Zeitbeschränkung 

  

5. Teilnahmegebühr 
Gruppe 

CHF 45.00 je Gruppe zu 5 Schützen.  
Der Betrag ist mit der Anmeldung zu bezahlen. 

  

6. Teilnahmegebühr 
Einzel 

• CHF 22.00 inkl. Munition für E, V, S und SV 

• CHF 15.00 inkl. Munition für JJ und J 
(CHF 16.30 Doppelgeld, CHF 1.50 Gebühren, CHF 4.20 Munition) 
Der Betrag ist beim Lösen des Standblattes zu bezahlen. 

  

7. Auszeichnungen  
Sport 
Ordonnanz 03 
Ordonnanz 02 

E, S 
90 Pt. 
85 Pt. 
82 Pt. 

J / V 
88 Pt. 
83 Pt. 
80 Pt. 

JJ / SV 
87 Pt. 
82 Pt. 
79 Pt. 

  

8. Einzelauszeichnung Naturalgabe oder Kranzkarte des SHKSV à CHF 10.00. 
Bei der Naturalgabe kann zwischen einer Flasche Wein „Gächlinger 
Goldsiegel“ oder einem Stück Speck gewählt werden. An Teilnehmer 
der Kategorien JJ und J wird ausschliesslich ein Stück Speck 
abgegeben. 
  

Während dem Anlass nicht bezogene Einzelauszeichnungen 
verfallen zu Gunsten des Organisators. 

  

9. Gruppenauszeichnung Jede Gruppe erhält 3 Flaschen edlen Wein „Gächlinger Goldsiegel“. 
 

Jede rangierte Gruppe die ausschliesslich aus TeilnehmerInnen der 
Alterskategorien JJ und/oder J bestehen, erhält eine gediegene 
Spezial-Auszeichnung. 
 

Die Auszeichnungen müssen während der Dauer des 
Schiessanlasses bezogen werden. 
 

Die erstrangierten Gruppen erhalten folgende Barauszahlungen. 
  

1. Rang 
2. Rang 
3. Rang 
4. Rang 
5. Rang 

Sport 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 

Ordonnanz03 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 

  

10. Spezialauszeichnung Alle Schützen, die das auszeichnungsberechtigte Resultat um einen 
Punkt verpassen, erhalten einen Gutschein von CHF 5.00, der in der 
Schützenstube eingelöst werden kann. 

  

11. Rangordnung Einzel Das total der 10 Wettkampfschüsse bestimmt den Rang. 
Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Tiefschüsse, dann das 
höhere Alter. 

  

12. Rangordnung Gruppe Das Total der 5 Einzelresultate bestimmt den Rang.  
Bei Punktegleichheit entscheiden die besseren Einzelresultate. 

  

 



 

Jubiläumsstich 300 m (fakultativ) 
 
1. Teilnahme Nur Teilnehmer, welche den Gruppenwettkampf schiessen 
  

2. Sportgeräte Analog Gruppenwettkampf 
  

3. Stellungen Analog Gruppenwettkampf 
  

4. Wettkampfprogramm Scheibe A100 4 Schuss Einzel 
  

5. Teilnahmegebühr • CHF 10.00 inkl. Munition für E, V, S und SV 

• CHF 8.00 inkl. Munition für JJ und J 
(CHF 8.00 Doppelgeld, CHF 0.60 Gebühren, CHF 1.40 Munition) 
Der Betrag ist beim Lösen des Standblattes zu bezahlen. 

  

6. Auszahlungen Sofortige Auszahlung ausschliesslich in Naturalgaben Schaffuser 
Mumpfel 

 Punkte 
 

391 - 400 
381 - 390 
371 - 380 
361 - 370 
351 - 360 
341 - 350 
331 - 340 
321 - 330 
311 - 320 

Sport 
 

Wert 70.-- 
Wert 40.-- 
Wert 15.-- 
Wert 12.-- 
Wert 7.-- 
Wert 5.-- 
Wert 3.-- 

- 
- 

Ordonnanz03 
 

Wert 100.-- 
Wert 60.-- 
Wert 31.-- 
Wert 21.-- 
Wert 16.-- 
Wert 11.-- 
Wert 6.-- 
Wert 4.-- 

- 

Ordonnanz02 
 

Wert 100.-- 
Wert 70.-- 
Wert 35.-- 
Wert 25.-- 
Wert 21.-- 
Wert 16.-- 
Wert 11.-- 
Wert 8.-- 
Wert 6.-- 

  

7. Nachzahlungen Erreicht die sofortige Barauszahlung: 
- weniger als 50 Prozent der Doppeleinnahmen: 

wird der gesamte Differenzbetrag bis zum Erreichen der 
Gabenquote von 60 Prozent zur Verbesserung oder Verlängerung 
des Gabensatzes nachbezahlt 

- 50 bis 60 Prozent der Doppeleinnahmen: 
wird der gesamte Differenzbetrag dem Gruppenwettkampf 
zugewiesen zur Verbesserung der Auszahlungen an die 
erstplazierten Gruppen 

  

8. Bestimmungen Während dem Anlass nicht bezogene Auszahlungen verfallen zu 
Gunsten des Organisators. 

 
 
 Der SV Gächlingen schiesst ausser Konkurrenz 
 
 

Gächlingen, im September 2011 
 
Schiessverein Gächlingen 
Urs Vögeli, Präsident Robert Wyttenbach, Schützenmeister 
 
sig. U. Vögeli sig. R. Wyttenbach 

 
 
Schiessplan genehmigt: 
Schaffhausen, im September 2011 Schaffhauser Kantonalschützenverband 
 Hans Baumann, Chef Gewehr 
 
 sig. Hans Baumann 


